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I. Die Gemcinde Groß.Dietwyl, Distr. Mishofen,
Cants» Luzern stellt vor die Bcmitzmig ihrer betracht»

lichen Gemeindgüter sty so vertheilt daß jedem Burger,
der das Alter von zo Jahren erreicht habe, eine Recht»

same zustehe, und daß über das aus, 6» an den Hau-
fern klebende Rechte czustiren, die jedoch, wenn die Hau-
ser von Burgern besessen werden, welche ein Personal»
recht gemessen, nicht benuzt werden können. Dieser
Verlheilung des Genusses zufolg, seyen im gegenwärtigen
Augcnblik us Rechte, die ausgeübt werden. Was die

objektive Benutzungsart anbetreffe, so werde jeweilen der

dritte Theil im Kehr zur Anpflanzung von Erdspeisen

gewidmet; die beyden übrigen Theile aber als Weyde
benuzt; doch sey im lczlcn Jahr auch ein Theil des

Weydlands den Antheilhabern gegen Erlag von 60 btz.,
welche man zu Bestreitung ansserordentlichcr Gemeinds,
bedürfnisse verwendet habe, zur Anpflanzung überlassen

worden. Diese Einrichtung, die vorzüglich den Armen
rortheilhaft sey, stimme durchaus mit ihren übrigen land,
wirthschaftlichcn Verhältnissen übcrein, und gereiche
noch dermal zur allgemeinen Zufriedenheit, mit Ausnghm
des Distriktsstatthalters Zettels von Altishofcn und seines

Tochtermanns Löwcmvirth Stcinniann.
Diese beyden Individua verlangten »emlich gegen den

Wunsth und Willen der übrige» 114 Rechtsame-Be-
sitzercn, die Theilung, oder wenigstens die Ausmarchung
eines vcrhältnißniäßigen Antheils, um solchen auf belie-

bige Weist, als ihr volles Eigenthum zu benutzen, und
B- Zettel treibe seine Unbescheidenheit so weit, daß er
<ls Besitzer von 4 Häusern, gegen die bisherige Uebung,
4 Rechtsamen anjvreche.

Da die Gemeinde ihrem Begehren nicht entsprechen

wollte, so haben sie sich an die Verwaltunqskammcr ge-
wendet, die auf die gegnerische einseitige Vorstellung hin,
die Gemeinde Groß, Dietwyl schon den Ienner an-
gewiesen habe ihrem Begehren zu entsprechen ; und alS
sie solches zu thun sich weigerte, habe die Verwallungs-
kammer den beylegenden drohenden Befehl der aber
«lcht beyliegt) an sie abgehen lassen.

Nachdem mm die Pctenlin weitläufig die Gründe
auseinander sezr, kraft deren fie glaubt, sich gegen das
Thàngsbegehren der B. Zettel und Stcinmann setzen

zu können, schließt sie:
1) Daß der Befehl der Verwaltungskammer des Ct.

Luzern vom 20. Horn, ixoe aufgehoben, und
2) Wenn Zettel und Steinmann fich mit ihrem Thci-

lütt'.sbegehren an den gestzaebendcn Rath wenden sollten,
tk damit abgewiesen werden möchten.

Da der §. 19. des Gesetzes vom izten Hormmg
1799 ausdruklich jede Theilung eines Gemeindguis vcr.
bietet, bis aufbie Erscheinung eines besondern Gesetzes;
da ferner Sie B. G. durch Euer Kesez vom Dec.
1800 dieses Verbot nicht nur bekräftiget, sonder» sogar
festgestzt habt, daß selbst dic>enigcn Gemeindgütcr, die

durch die Verlheilung ihres Genusses in unabänderliche
Rechtsamen, gleichsam in vas Privateigenlhum über-

gegangen find, nur mit ausdrüklicher Bewilligung des

geftzgebenden Raihs vertheilt werden können, so ist das

Versahren der Verwaltungskammcr des Cantons Luzern,
in so fern nemlich, wie die Petentin es behauptet,
das Begehren der B. Zettel und Steimnann wirklich

aufVcrtheilung des Gemeindguts oder auf eine solche

Ausmarchung eines Theils desselben ge! t daß das ausge-

marchte Stük in das Privateigenlhum fallt, offenbar

unbefugt und willkürlich. In so fern hingegen es nicht

auf das Eigenthum, sondern auf die Benutzung sich

bezicht, so ist es dann allerdings unter dem Dispositif
des Gesetzes vom 4. May 1799 enthalten. (Zrls. f.)

Kleine Schriften.
Beschluß der Anzeige der Schrift: Ueber die

Schweitz und über die Mittel und

Beding nisse einer neuen Organisa-
tion der helvetischen Revublik für
die Interessen des europäischen
Staate »systems.

Das Alte und die Alten, das Neue und die Neuen

taugen Alle nichts: was soll dann geschehen? Wir wer-

den, wie bisher, unsern Verf. selbst reden lassen.

„Der erste Zweck (heißt es S. 61) der neuen

Staatsorganisalion der Schweitz, muß nothwendig

dahin gehen, die politische Unabhängigkeit der Schweitz

soweit zu sichern» daß diese Unabhängigkeit und die da-

mit vorhandenen Staatsinteressen weder durch die Irr-
thümcr und Mißlrirte benachbarter Machthaber, nocli

auch durch die innern Schwächen des SchweitzerstaalS

und seiner Verfassung, in Gefahr kommen können."

Die Aufgabe ist, wie man steht, umfassend genug»

Zu ihrer Auflösung verlangt der Verf. drey Dinge:

1. »Eine politische Verfassung und Organisé >>

des helvetischen Staats, welche, indem sie alle poll"'
scheu Kräfte seiner ehmals getrennten kleinen Völker»

schuften ftst vereint, zugleich auf die möglichste En>»

Wicklung und Vcrvollkomming dieser Kräfte adzwcckl-"

2. » Erfödrrt diese Sicherung, Rücksicht und Sorge

für die Gründung eines festen Handels für die Schweiß
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weil bey der Armuth und Beschränktheit ihres Bodens,
und bey ihrer Entfernung vom Meere, Handel und

Kunsißeiß offenbar das einzige Mittet find, wodurch
Helvetica die, zur unabhängigen Existenz erfoderliche

Bevölkerung und ökonomische» Kräfte erwerben und

erhallen kann."
Erfodert die Sicherung der Unabhängigkeit

der Schwe.tz eine Ausdehnung und Militärgränze, wel-
che diesem Staat die Selbstvertheidigung seiuer Unab-

hängigkeit, gegen die allsäliigen politischen Irrthumer
benachbarter Machthaber wenigstens für so lang mög-

lich macht, bis die Mächte, die ebenfalls für die Un.
abhängigkeit der Schweiz intérêt find, dieselbe in
ihrem Kampf für das allgemeine Interesse von Europa
unterstutzn rönnen."

In Rücksicht auf das erste Ersodcrniß, „ist Ein-
heil unt.r republikanische» Formen nothwendige Basis
der künftigen Verfassung Heloeriens. Diese soll im
strengsten Sinn auf den Grundsätzen des wahren Rc-
puolckanisimis d. i. ächter Freyheit und Gleichheit be-

ruhe», weit, so wenig auch die helvetische Nation die

Freyheit und Gleichheit bisher gekannt und genossen hat,
beydes deimvch nicht nur ein Bedürfniß der National-
iliemung, Liften und Dcnkungsart und ein Erfoder-
mß ins Zeitgeists, sondern auch das einzige Mittel ist,

dem Volk der Schweitz die Energie und den Gemein,
geist wieoer zu geben, der das Bedingnlß der Fortdauer
der unabhängigen Existenz Helveticas und der dazu nö-

thigen politisch.» Kraft ist welche daS Volk uuler der

bisherigen Versassung und Zustand gänzlich verloren

hatte. "
„ Es müssen ferner weise und zweckmäßige Maßre-

gclu ergriffen werden, um die Herrschaft der Weisheit
und des erfoderlich ausgebildete» Talentes, besonders

unter den obersten Staatsgewalten ftst zu gründen."
Hier geräth der Vf. in einige Verlegenheit. Wer soli

wählen? Von dem Volk wilt er nichts wissen; die ge-

genwärtige provisorische Regierung gefällt ihm dazu eben

so wenig: er wilt also (S. 7;) fremde Dazwischen-

kunft, ein ernstcS Wort, Rath des grossen Consuls...
Ein paar Seiten weiter (S. 78) hingegen, kömmt rr
wieder auf die verworffene Provisor. Regierung zurück

mid meint » das einzige Mittel, wodurch sich die

helvetische Nation das ihr fehlende Regierungslalent ver.
schassen könne, sey: wenn die dermaligen Organen der

Nalwnalstimmo, den bescheidenen ctlen Moreau, der
«6 so oft bewiesen hat, daß ihm daS Gefühl, dem
Vvlkerglück zu nützen und im Großen Gutes zu thun,
chcux«r jey, gis Glanz und Gold, auffordern,. und

dieser sich bereden läßt, daS Bürgerrecht der Schweitz
und mit diesem die erste Magistratsstelle im helvetischen

Staat anzunehmen. — Der Mangel der nöthigen Lo-
kalitäts, und besondern Kenntnisse der Schweitz bey
ihrem ersten Magistral, kann in diesem Fall sehr leicht
durch einen Rath von zwey Colleger, desselben ecsezt

werden, welche aus den aufgeklärtesten und von deft

Vorurtheilen für die alte Staatsordnung unbefangensten
Mitgliedern der ehmaligen Regierungen bestellt werden
müßlen. — Für Gründung und Organificung des

Finanzsachs ist ein Mann erfoderlich, den man weder
unter den alten noch neuen Regierungen suchen darf,
sondern einzig unter der kleinen Classe von Bürgern der

Schweitz, die sich mit den Grundsätzen der politischen
Oàwmie und mit dem Finanzwesen vollendeter Staa,
ten bekannt gemacht, und die daneben genug in Ver

Schweitz gelebt haben, um sowohl die bekannten, als
die der helvetischen Flnanzw-ssenheit bisher noch unbe-
kannten Quellen und Mittel ihris produktiven, so wie
ihreS Handels und industrielle» ReichlhnmS kennen zu
können. "

In Rücksicht auf das zweyte Erfoderniß der

Staatsexistcnz Helveticas, findet der Vf. das Mittel,
der Schweitz die Vortheile eines eigenen Handels zn>

verschaffen, darin — „ daß die Vortheile benuzl wer»
den, welche die Natur und die geographische Lage der

Schweitz dießfalls angewiesen, und deren Benutzung
dieses Land in frühern Zeiten den Ursprung seiner Ci.
vilisalio» zu danken hat — daß nemlich der chmallge
Waarcnzug durch die Schweitz zwischen Italien und
den Rhetngegendcn, durch die Errichtung der dießsaUS

nöthigen Handelsstraßen über die Alpen über den

Simplem, den Bernhardin und den Gotthard) wieder
hergestellt werde. "

„ Der von der fränkischen Regierung vorgeschlagne
Tausch des F.-ickthals gegen daS Wallis, ist durchaus
unbillig. — Das Interesse der fränkischen Republik
bey diesem Verschlag beruht theils aus den Vortheilen
der anzulegenden Handelsstraße über den Simplon,
theils auf den Vortheilen einer Militärstraße zum An.
griff auf Italien. Es ist offenbar, baß der Urheber
des Vorschlags nicht daran gedacht hat, daß eben,
weil diese Handelsstraße dem Staatder sie besizt <

Vortheile verschaft, die Groß mut h der frän,
tischen Nation allerdings er federe,
dieselbe eher der armen und beraubten Schweitz als nö-

thige Hilfsoucile für ihre Existenz und als einigen Ersatz

für ihren mannigfaltigen Druck und Leiden zu überlas,

sen, als aber dieselbe an Frankreich zu ziehen, für des-
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sen Skaat die Einkünfte dieser Straße von keinem Be,
lang sind, und dessen Bürger am Mitgcnuß der Vor.
tyeile dieses HandckSwegs auch dann nicht gehindert
w rden, wenn derselbe in den Händen der Schweitz ist.—
I» militärischer Rücksicht ist der Besitz dieser

Gegend für die fränkische Republik einzig zum A n-

griff auf Italien, keineswegs aber zur Bedeckung

ihrer Gränze von dieser Seite nothwendig, denn offen-
bar wird dieser lcztere Zweck weit mehr und mil wc-

ijzer Aufwand gesichert, wenn diese Gegend in den

Händen der Schweitz bleibt. Ob es aber nun den

wahren Interessen der fränkischen R publik angemessen

sey, turch die Besitznahme dieser Gegend und eines

ganz neuen Angnffsmitrels ans Italien, bey Freunden
und Feinden in dem gegenwärtigen Momente ÄeiWcht
und Furcht gegen kmiflige Absichten zu erreg.n? —
Ob es wahres Interesse der främischen Nation und
Republik sey, ihren künftigen Machthabern dieses An

griffsmitlel, d. i. emeu wichtigen Reitz desto mehr, um
einen Krieg anzufangen, in tie Hände zu legen? ist

eine Frage, welche für die Interessen der europäischen

Menschheit und der fränkischen Nation besonders, wich-
tig ist, und daher allerdings die rciffe Erwägung des

fränkischen Consuls verdient."

„ Erst wenn ein Handeisweg durch die Schweitz exi-

stirt, dann ist in derselben wahrer Handel und

mit diesem auch die -nützliche und vorlh.stlhafle Ver-
Wendung von Capitalien möglich. Auch wird erst mit
der Einführung eines regelmäßigen und gewissen Handels
in der Schweitz, wahrer Handelsgeist, Handelskennt-
niß und Hanvelsindustrie entstehen. Dann wird auch
die Schweitz sich nicht mehr, wie bisher einzig auf
Fabrikalionszweige beschränken, welche ihr der politische
Unverstand des Auslands aufgedrungen hat, und wozu
sie sowohl den Stoff als die Muster von aussenhcr ziehen

muß, sondern sie wird allmählig auch in diesem Punkt
selbst zu denken und zu existiren anfangen und dann auch

zwey Fabrikationsvorzüge benutze» lernen, wodurch die

Natur die Schweitz voraus allen europäischen Zandern
begünstigt hat -- nemlich r) die unermeßlichen Wasser-
kräste «hres Landes, worin sie vielleicht alle Länder der

Erde übertrifl; 2) den Vortheil, der bey der Armuth
und Beschränktheit des Bodens der Schweitz daraus
entsteht, daß Kuiistsieiß, Arbeitsamkeit und Anstrengung
dadurch zum Bedürfniß der Nation und also zur allge,
meinen Sitte werden müssen."

In Rüksicht aufden dritten Punkt oder die Mi-
iita i r g ren ze d er Schweiz bemerkt endlich der

Vf. (S. uz) „daß, da alle Politiker und Milicairs

der fränkischen Nation dahin übereinstimmen, daß die

Schweitz als eine Festung zu betrachten sey, deren Unab.

hängjgkeil und Neutralität in allen Kriegen zwischen

Frankreich, Deutschland und Italien, als das feste I».
teresse aller ; Staaten angesehen werden i»üsse z so folgt
hieraus klar, daß es diesem Grundsatz ganz entgegen seyn

würde wenn die fränkische Republik selbst, in dem Besitz

von denjenigen Aussenwerken dieser Festung bliebe, die

für das Schcksal der Festung selbst entscheidend sind,

d. i. dieselbe auf einer Seile unhaltbar machen würde.

Hierunter sind offenbar die Engpässe im Brnntiut, und

die ganze Miluairgränze der chmaligcn Eidgenossenschaft,

gegen Frankreich zu zählen.

Anzeigen.
Stempel- Bureau.

Die Commissarieu der National - Schazkammer zei«

gen ihren Mitbürgern an, daß vicienigen, die zufolge

des 2ylcn Artikels des vom Vollj. Rath unterm loten

Hornung crgangcncn Beschlusses, Papier, Pergament,
gestochene Wechsel, oder dergleichen Sachen zu stempeln

haben, solche wohl eingepast Sen betreffenden Distrikts,

Einnehmern übergeben sollen, welche dieselben durch

den Ober-Emnehmer dem Stempelanne überwachen

werden, von wo auS solche durch den gl iche» Canal

zurükgefandt und den Partikularen gegen die Stempel-

Gebühr wieder zugestellt werden sollen.

Weder das Scempelamt noch die Ober - Einnehmer

werden geradenwcgs und unmetleibar etwas zum stem-

peln von Bürgern annehmen. Nichts, was schon ge-

schrieben ist, von welcher Art es auch seyn möchte, kam!

gestempelt werden.

Been, den r. April igor.
Die Commissarieu des Natiovalschatzamls:

Sign. S ch w a l l e r, N à g e li,
L. G ex, Ob oußier.

Der Finanzmimstec hab, um dem Wunsch derjenigen

unter seinen Mitbürgern zuvorzukommen welche sich mil

Exemplaricn des neuen bekannt gemachten Fina»zsysiem5

zu versehen wünschen, den Herausgebern desselben er-

laubt, eine Anzahl für ihre Rechnung« drucken unk sit

von nun an um 2 btz. 5 rp. das Srük bey den Distükls-

Einnehmern verkaussen zu lassen.

Ferners, Tarisse über das Prrhältniß zwischen den

ausländischen und helvetische» Münzsortrn, zum Ee-

brauch bey dem Visa der vom Auslande au? Hcivckien

gezogenen Wechselbciefe, zu » btz. das Exunplnr, in 1

der Anleitung über die Paleulen.
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